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Sehr geehrter Herr Präsident des Nationalrates! 

Zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesstatistikgesetz 1965 geändert wird, gestattet sich die Ver

bindungsstelle der Bundesländer, folgende gemeinsame Stellungnahme 

der Länder vorzutragen: 

§ 1 Z. 2 der Regierungsvorlage würde - entgegen den Ausführungen 

in den Erläuterungen - verfassungswidrige Eingriffe des Bundes in 

die Rechte der Länder ermöglichen. Sie ist verfassungsrechtlich 

als bedenklich zu erachten und wäre daher ersatzlos zu streichen. 

Alle statistischen Erhebungen und sonstigen statistisChen Arbei

ten, die entsprechend der Kompetenzregelung (Art. 10 Abs. 1 Z. 13 

B-VG) nicht nur den Interessen eines einzelnen Landes dienen und 

auf grund innerstaatlich wirksamer völkerrechtlicher Verpflichtun

gen von der Republik Österreich durchzuführen sind, werden ohne

dies von der bisherigen Bestimmung des § 1 Bundesstatistikgesetz 

1965 (nunmehr § 1 Z. 1) erfaßt. 
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Die verbindungsstelle der Bundesländer ersucht um Berücksichti

gung dieser gemeinsamen Stellungnahme der Länder. Hievon werden 

das Präsidium des Bundesrates, die Parlamentsklubs, die Parlaments

direktion, das Kabinett des Herrn Bundesministers für Föderalismus 

und verwaltungsreform, das Kabinett des Herrn Staatssekretärs 

Dr. KOSTELKA sowie das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst ab-

schriftlich informiert. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

(Dr. MEIRER) 

Leiter der Verbindungsstelle 
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